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Die Akademie der bildenden Künste Wien sucht eine/n engagierte/n 
 

BibliothekarIn für den Hauptarbeitsbereich Entlehnung | 
Zeitschriftenverwaltung 
im vollen Beschäftigungsausmaß. 
 
Neben praktischer Erfahrung in traditioneller und automatisierter Zeitschriftenverwaltung sowie in einer 
Entlehnabteilung (u. a, LeserInnenverwaltung, Mahnwesen, Beratung von LeserInnen) verfügen Sie über 
ALEPH-Kenntnisse (lokale Ebene 19.01, Verbundebene 20.0), insbesondere in den Bereichen 
Zeitschriftenverwaltung und Entlehnung. Vorteilhaft wäre eine abgeschlossene Ausbildung für das 
Bibliothekspersonal. 
 
InteressentInnen mit abgeschlossener Matura senden uns ihre Bewerbung unter Angabe der Kennzahl 
14/2010 bis 31.05.2010 (Datum des Poststempels) an die angegebene Kontaktadresse: 
 
Akademie der bildenden Künste Wien, Personalabteilung, Mag. Evelyn Malek 
Schillerplatz 3 | 1010 Wien | www.akbild.ac.at 
e-mail: recruiting@akbild.ac.at 
 
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und ersucht 
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen, die bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
aufgenommen werden. Gleichfalls verpflichtet sich die Akademie der bildenden Künste Wien zu 
antidiskriminierenden Maßnahmen in der Personalpolitik.  
Die BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus 
Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind.  
 

 


